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STADT SINSHEIM 
STADTEIL SINSHEIM 
BETREFF TEILAUFHEBUNG DES BEBAUUNGSPLANS „UNTERES TOR“ 

 
Behördenbeteiligung gemäß § 4(2) BauGB vom 28.02.2017 bis 12.04.2017 
Beteiligung der Öffentlichkeit § 3(2) BauGB vom 10.03.2017 bis 12.04.2017 

 
 
Eingegangene Stellungnahmen der Behörden

Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

1. Landratsamt  
Rhein-Neckar-Kreis 

Vermessungsamt 

10.03.2017 Keine Bedenken oder Anregungen. Wird zur Kenntnis genommen. 

     

2. Landratsamt 
Rhein-Neckar-Kreis 

Wasserrechtsamt 

04.04.2017 Grundwasserschutz/Wasserversorgung 
Keine Bedenken. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Kommunalabwasser / Gewässeraufsicht 
- Kommunalabwasser - 
Aus Sicht der Abwasserbeseitigung besteht für eine Stellungnahme keine Notwendigkeit. Durch die 
Teilaufhebung sind Ver- und Entsorgungseinrichtungen nicht betroffen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   - Gewässeraufsicht - 
Keine Bedenken. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Altlasten / Bodenschutz 
Keine Bedenken. Die betroffenen Grundstücke sind nicht im Bodenschutz- und Altlastenkataster 
verzeichnet. Damit liegt für diese Flächen nach derzeitigem Kenntnisstand kein Altlastverdacht vor. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

     

3. Landratsamt 
Rhein-Neckar-Kreis 

Amt für Landwirtschaft und 
Naturschutz 

53.04  
Untere Naturschutzbehörde 

07.04.2017 Keine Anregungen oder Bedenken. 
Zu beachten sind allerdings die folgenden Aussagen zum besonderen Artenschutz: 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise sind auf der nachfolgenden 
Ebene der Vorhabenplanung und -genehmigung zu beachten. 
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Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

   Grundlage der Stellungnahme zum besonderen Artenschutz sind der Planentwurf Teilaufhebung 
des Bebauungsplans „Unteres Tor“ (IFK-Ingenieure 24.01.2017) und die „Spezielle artenschutz-
rechtliche Untersuchung zum Baugebiet -Theodor-Heuss-Schule- in Sinsheim (Büro Bioplan vom 
14.09.2016). 
Aufbauend auf einer ökologischen Übersichtsbegehung (Büro Bioplan vom 12.04.2016), die Hin-
weise auf Zauneidechsen-, Federmaus- und Brutvogelvorkommen ergab, fand eine spezielle arten-
schutzrechtliche Untersuchung zum Baugebiet „Theodor-Heuss-Schule“ in Sinsheim (Büro Bioplan 
vom 14.09.2016) statt. 
Danach sind europäische Vogelarten und Fledermäuse vom Vorhaben betroffen. Zauneidechsen 
konnten dagegen nicht aufgefunden werden. Von den gutachterlich erfassten Brutvogelarten stehen 
Girlitz und Haussperling auf der Vorwarnliste der Roten Liste Baden-Württemberg. Beide Arten sind 
Kulturfolger, die laut Gutachten nicht von der Bebauung betroffen sein werden. 
Es wird dennoch empfohlen, drei Koloniekästen für Haussperlinge auszubringen. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Empfehlung wird an den Vorhabens-
träger weitergegeben. Sie betrifft nicht die Ebene des Aufhebungsverfah-
rens. 

   Für die nicht in der Vorwarnliste aufgeführten Nischenbrüter Hausrotschwanz und Höhlenbrüter 
Kohl- und Blaumeise, die ihre Niststätten aufgrund der Bebauung verlieren werden, sind drei Halb-
höhlen (z.B. Schwegler Typ 2HV), vier Nistkästen (z.B. Schwegler Typ 2GR, Flugloch oval 
30 x 45 mm) und drei Nistkästen (z.B. Schwegler Typ 2GR, Dreiloch) vorzusehen. Die Nisthilfen 
sind im unmittelbaren Umfeld des Vorhabens aufzuhängen und solange zu unterhalten, bis sich 
neue Nistmöglichkeiten (Höhlungen in Gebäuden und an Gebäuden) ergeben. Die Standorte der 
Nistkästen sind der Unteren Naturschutzbehörde mitzuteilen. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Anregung betrifft die nachfolgende 
Ebene der Vorhabensplanung. Die Empfehlung wird an den Vorhabens-
träger weitergegeben. 

   Im Zuge der Vermeidung des Tötungstatbestandes sind die Rodungen von Gehölzen und der Abriss 
der Gebäude nur außerhalb der Zeit von 01.03. bis 30.09 auszuführen. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Anregung betrifft die nachfolgende 
Ebene der Vorhabensplanung. Die Empfehlung wird an den Vorhabens-
träger weitergegeben. 

   Im Untersuchungsraum konnte die Zwergfledermaus nachgewiesen werden. Hinweise auf Fleder-
maussommerquartiere oder Wochenstuben gibt es nicht. Da durch den Abriss bzw. Umbau von 
Gebäuden potentiell geeignete Spaltenquartiere verloren gehen, wird empfohlen, vier Fledermaus-
kästen im unmittelbaren Umfeld des Vorhabens anzubringen. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Empfehlung wird an den Vorhabens-
träger weitergegeben. Sie betrifft nicht die Ebene des Aufhebungsverfah-
rens. 

     

4. IHK Rhein-Neckar 10.04.2017 Die IHK hält an ihrer Stellungnahme vom 22.11.2016 fest: Wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme wurde bereits im Ge-
meinderat wie folgt behandelt: 

  22.11.2016 Die IHK Rhein-Neckar hat gegen die Teilaufhebung des Bebauungsplans „Unteres Tor“ keine Be-
denken, wenn sichergestellt wird, dass die bestehenden gewerblichen Nutzungen in ihrem Bestand 
gesichert werden und es zu keinen Einschränkungen der wirtschaftlichen Tätigkeiten kommt. Auch 
sollte eine wirtschaftliche Entwicklung im Plangebiet möglich sein.  
Am Fortgang der Planungen bleiben wir interessiert. 

Die geplante Realisierung eines Wohn- und Geschäftshauses im nord-
westlichen Teil des Aufhebungsbereiches stellt keine Beeinträchtigung für 
die bereits im Bestand vorhandenen gewerblichen Nutzungen dar, da be-
reits in der Umgebung Wohnnutzungen vorhanden sind, auf welche die 
bestehenden Gewerbebetriebe Rücksicht nehmen müssen. Es ergeben 
sich somit keine, durch die Planung ausgelöste Einschränkungen für be-
reits existierende gewerbliche Nutzungen im Planungsumfeld. 
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Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

5. Deutsche Telekom Technik 
GmbH 

14.03.2017 Zur genannten Planung wurde bereits mit dem Schreiben vom 28.10.2016 Stellung genommen. 
Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter: 

Die Stellungnahme wurde bereits im Gemeinderat wie folgt behandelt: 

   Keine Einwände gegen die Teilaufhebung des Bebauungsplanes. 
Hinweise: 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Telekom (Lageplan), die bei Bau-
maßnahmen gegebenenfalls gesichert werden müssen. 
Bei der Bauausführung ist die Kabelschutzanweisung der Telekom und das „Merkblatt über Bau-
standorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen, Ausgabe 1989, siehe hier u.a. Abschnitt 3, zu beachten. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Hinweise sind auf der nachfolgenden Ebene der Vorhabenplanung 
und -genehmigung zu beachten. 

     

6. Unitymedia BW GmbH 26.10.2016 Keine Einwände. Wird zur Kenntnis genommen. 
 

     

7. Amprion GmbH 16.03.2017 Mit Schreiben vom 28.10.2016 wurde im Rahmen der Beteiligung Träger öffentlicher Belange eine 
Stellungnahme zur o.g. Bauleitplanung abgegeben. Diese Stellungnahme behält auch für den nun 
eingereichten Verfahrensschritt weiterhin ihre Gültigkeit: Es bestehen keine Bedenken. 
Es wird davon ausgegangen, dass bezüglich weiterer Versorgungleitungen die zuständigen Unter-
nehmen beteiligt wurden. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Bezüglich weiterer Versorgungsleitungen wurden die zuständigen Unter-
nehmen beteiligt. 

     

8. Terranets bw GmbH 07.03.2017 Es sind keine Anlagen der terranets bw GmbH im angefragten und markierten Bereich vorhanden. Wird zur Kenntnis genommen. 
 

     

9. Netze BW 08.03.2017 Es werden generell keine Einwände erhoben. 
Die Versorgung mit elektrischer Energie ist durch Erweiterung unseres vorhandenen Versorgungs-
netzes sichergestellt. Im gesamten Bereich des Bauvorhabens queren und tangieren mehrere 20kV- 
und 0,4kV-Kabel sowie weitere Versorgungseinrichtungen der Netze BW GmbH das Plangebiet. 
Weitere Anmerkungen, Anregungen oder Bedenken zum Bebauungsplan gibt es zurzeit nicht 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zum Bestand an Versor-
gungsleitungen und -anlagen sind im Zuge der Vorhabensplanung zu be-
achten. 
 

     

10. Ordnungsamt Sinsheim 
- Vollzugsdienst und  

Straßenverkehr - 

14.03.2017 Keine Einwände und Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

     

11. Ordnungsamt Sinsheim 
- Freiwillige Feuerwehr - 

03.03.2017 Aus Sicht des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes gibt es keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

     

12. Stadtwerke Sinsheim 06.03.2017 Keine Anregungen. Wird zur Kenntnis genommen. 

     



 

KOMMUN ALPL ANUNG   T IEFB AU   STÄDTEB AU  

Dipl.-Ing. (FH) Guido Lysiak Dipl.-Ing. Jürgen Glaser  

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Steffen Leiblein 

B e r a t e n d e  I n g e n i e u r e  u n d  f r e i e  S t a d t p l a n e r  

Seite 4 

 

 

Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

13. Gemeinde Dielheim 21.03.2017 Da die Gemeinde Dielheim von dem o.g. Verfahren nicht unmittelbar betroffen ist, wird von einer 
Stellungnahme abgesehen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

     

14. Stadt Eppingen 31.03.2017 Durch den o.g. Bebauungsplanentwurf werden die Belange der Stadt Eppingen nicht berührt. Keine 
Anregungen und Bedenken. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

     

15. Gemeinde Ittlingen 07.03.2017 Keine Anregungen und Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

     

16. Stadt Östringen 13.03.2017 Keine Einwände oder Anregungen. 
Entgegenstehende Planungen der Stadt Östringen sind derzeit nicht ersichtlich. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

Während der Zeit der Offenlegung sind keine Anregungen der Bürger oder sonstiger Betroffener eingegangen oder wurden mündlich vorgetragen. 


